
Dagmar Oberlies 
Der Versuch, das Ungleiche zu 
vergleichen 
Tötungsdelikte zwischen Männern und Frauen und die 
rechtliche Reaktion 

I. Der Begriff der Benachteiligung 

Bei einem Vergleich der verurteilten Kriminalität von Männern und Frauen anhand 
der orfiziellen Statistiken fallen zwei Unterschiede unmittelbar ins Auge : 
I. es werden deutlich weniger Frauen verurteilt, 
2. sie erhalten durchschnittlich geringere Strafen. 

Daraus wird oft der Schluß gezogen, frauen seien gegenliber Männern bevorzugt, 
jedenfalls nicht benachteiligt. 

Erst in jüngster Zeit ist diese Behauptung in einer Arbeit von Geißler und Marißen' 
erneut aufgestellt und scheinbar empirisch nachgewiesen worden. 
Solche Behauptungen, Geißler und Marißen z. B. sprechen von "Frauenbonus~ und 
»geschlcchtsspezifischcr Bevorzugung«, sind voreilig. An ihrer Arbeit läßt sich 
zeigen, daß diese Aussagen auf einem diffusen, nicht klar definierten Begriff der 
,geschlechtsspexifischen Bevorzugung bzw, Benachteiligung, aufb~ul. 
Die meisten Aut6ren verstehen diesen BegriH als schlichten Geschlechtervergleich. 

Etwa: Männer brJ.uchen weniger Wasser, wenn sie ein Bad nehmen, als Frauen. 
Diese Aussage suggeriert als Folge des Geschlechts, was physikalisch eine Folge von 
Größe und Gewicht ist. Mag auch die Aussage selbst nicht ,falsch , sein, das 
Geschlecht ist jedenf~lls nicht der Grund der Wasserverdrängung. 

Versuchen wir deshalb zunächst. Klarheit über das zu schaffen, was - redlicherweise 
- als geschlechlHpezif,:sche Diskriminierung, positiver wie negativer Art, bezeichnet 
werden sollte. Nach meinem Verständnis sind nur solche Diskriminierungen >ge­
schlechtsspezifisch" die tatsächlich auf das Geschlecht selbst zurückgeführt werden 
können . Mit anderen Worten: Zunächst müssen mögliche andere Gründe der 

Differenzierung tiberprüft werden. Ceschlechrsspezl[ische Diskriminierungen sind 
dann nur solche, die 
- entweder unmittelbar und ausschließlich auf das Geschlecht zurückzuführen sind 
oder 
- auf (andere) Grunde zurückgehen, die selbst aber nur 'Umschreibungen, des 

Geschlechtsunterschiedes sind und schließlich auch solche Unterschiede 

- die in einem wertenden Vergleich sich unterscheidender Konstellationen als 
Bevorzugung oder Benachteiligung eines Geschlechtes erscheinen. 

Dies führt zu der nächsten Vorbemerkung : Wenn mln sich die Frage nach einer 
Benachteiligung oder Bevorzugung vOn Frauen innerhalb des Strafverfolgungssy­

stems steIlI, dann muß m3n sich zunächst die Frage siellen, ob mall glaubt, daß das 

I Geißler, R.;o1nn/M ... ßcn. Norb~rI, Junsc r:,.u~n Und Minner \"or GlTlch, - geschl cchtsspezi(j,eh.· 
Knmmali.:" und KnmonaJisol"Jung. In' KoIne{ Zeu,ehri(, (ur Soz,ologle und SOZialpsychologie, '988. 
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inkriminieree Verhalten von Männern und Frauen sich im wesendichen gleicht oder 

sich im Wesentlichen unterscheidet. Das impliziert die Frage, was wesentlich ist. 

Eine Frage, die bislang nicht zureichend beantwortet werden kann: Denn wir 

wissen nicht, was sie tun. 

Dadurch ist zugleich Ausgangspunkt und Rahmen meiner empirischen Arbeit 

umschrieben.' Der Ausgangspunkt war, daß Törungsdelikte Konflikthandlungen 

sind, die sich als solche am weiblichen und männlichen Lebenszusammenhang 

orienriercn und schon deshalb unterscheiden. Oder anders: Die Regel ist die 

grundsätzliche Unvergleichlichkeit der Tachandlungen. Der Vergleich ist die zu 

begründende, an bestimmte Bedingungen geknüpfte Ausnahmc_ Im empirischen 

Aufbau folgte daraus der Versuch, das Datenmaterial anhand objektiver Vergleichs­

kriterien zu beschränken und die Differenz als Bezugspunkt des Erkenntnisinteres­

ses. 

Bevor ich zum Aufbau der Untersuchung komme, möchte ich aber zunächst noch 

einen Überblick iiber die allgemeinen Daten der registrierten Tötungskriminaliüt 

geben, die uns aus anderen Quellen, insbesondere offiziellen Statistiken zuganglich 

waren. 

2. Die statistische Ausgangslage 

1987 ermittelte die Polizei 1,3 Millionen Tatverdächtige, über v: der Tatverdächti­

gen waren Männer. Bezogen auf den jeweiligen Anteil .. n der Bevölkerung ist die 

Registrierungshäufigkeit bei Männern drei bis viermal so groß wie die von Frauen. 

V. der VOn der Polizei registrierten Delikte waren Eigentumsdelikte, die nicht mit 

körperlichen Angriffen auf Personen verbunden Wlren; nur etwa 7% waren Ge­

waltdclik[e. Wahrend bei den Eigentllmsdclikren unter 4 Tatverdächtigen eine Frau 

ist, ist es bei den GewaltdeliktCl1 nur eine unter zehn. Polizeiliche Ermittlungen 

wegen eines versuchten oder vollendeten Tötungsdeliktcs bmen bei Frauen einmal 

unter tOOO Straftaten, bei Männern einmal unter 300 Taten vor. Allsweislich der 

polizeilichen Krirninalstatistik wurden sieben Mal so viele Männer wie Frauen von 

der Polizei wegel\ eines Tötungsdeliktes verd3chtige. Insgesamt waren es J987 2328 

Männer und 337 Frauen. 

Die polizeiuche Definition hält allerdings bekanntermaßen der rechtlichen Kon­

trolle dureh die J ustiwrganc oft nicht stand, insbesondere im Bereich der vcnneint­

lichen Tötungsversuche l . 1986 z. B. wurden von der Polizei 2711 Tötungst~tver­

dächtige ausgemacht, verurteilt wurden im gleichen Jahr allerdings nur 7074. 

Der Anteil der verurteilten Frauen lag im Durchschnitt der letLten 17 Jahre bei 

8,5%. 1986 erreichte die Zahl der verurteilten Frauen mit Sl Verurteilten ihren 

Höchststand, die Zahl der Männer war dagegen mit 615 Verurteilten vergleichsweise 

geTing. 

Während für Frauen die ,Chance<, T:iterin eines Tötungsdeliktes zu werden, ver­

schwindend klein ist, sind alljiIhrlich etwa 40% der - regisuierten - Opfer von 

1 Obnlics, Dagmor. Ge,chlechl$spc.ifisehc Aspekte der TOlung,knmlnali"I. Eine empirISche Unlersu­
chung !Iouf der Grundbgc von Täluns~urtt:"il('n, Dis:kus.s:!c:m!\"~plor des. H~mburbcr lns:tHullZ"$lur S07..lo1l­

forschung (19R?-S). 

3 Se",<, Klau', Ocr zweifelhafte AlIsslg~wen der PKS, m: K."m,nalistik-Forum '979, ,67-'7>: S~"ar. 
Rechtliche und so~,a1e Prozess e cmer DefinlllOn der T<itun!;,knmlluli',l, Fre,burg '98,; lKA Nord­
rlmn-Wes<!.lcn , (ße3r~llc r: KR Ho<» AUSHgekr.ll< du Polizeilichen K"mm,I",""ik d.rgcSldh on 
den Dclik,,·n MordrrOlscnlag, ~ovcrof(enthchle, Manuskript. 
Vgl. zum sog. ,Fallschwund, b~, T6lungsJclik.cn Sc.".r '979 •. l. 0 .. Fn. J. 
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)20 TötungsdcJikten Frauen l . Groß/ Becker ermittelten im Bereich der vollendeten 
Tötungsdelikte soga.r einen Opferantcil von 68%6. Anders ausgedrückt: Manner 

sind fast genauso häufig Täler wie Opfer von Delikten, die die Polizei als Tötungs­
delikte definiere; Frauen dagegen gelangen dreieinhalbmal häufiger :l1s Opfer zur 

Kenntnis der Polizei denn als Taterinnen. Und. es ist zu ergänzen, fasl alle haben 
einen M.ann zum Tater7. In eint:r Auswenung der verurteilten TÖllIngsdelihe in 

ßerlin W;lrf:n von 55 Ehegatten, die Opfcr eines versuchten oder vollendeten 

TÖlUogsdelikles geworden waren, S l Frauens. 
Diese Feststellung führt 7,1I einer anderen: Tötungsdelikle sind Beziehungsdelikte. 

Etwa die Hälfte der verurteileen TÖlungsdelikte entfallen auf Prinürbeziehungen: 

Paflner- und VerwandtschJ.frsverhälmisse. 4 von 5 Opfcrn dürften ihre/ n Täter/in 
kennen oder gekannt haben 9 • Da, wo die Opfer ihre Tater wenig oder gar nicht 

kannten, sind fast immer Manner die T3ter'o. 

Auf die angekJagten und vcrurreilcen Delikre von m:innlichen und weiblichen 

Tätern schließlich reagieren die Gerichte - immer anhand statistischer Durch­

schnittsberechnungen - deutlich unterschiedlich. Im Durchschnitt der Jahre 1976 

bis [984 wurden 30% der Frauen auf Bewährung freigelassen. ubwohl sie wegen 

eines sogenannten Tötungsdcliktes vcrurleilt worden waren, ähnliches Gliick halte 

nur einer unter 17 Männcrn. :/, der Frauen, aber nur jeder 10. Mann wurde zu einer 

Freiheitsstrafe von weniger als 2 Jahren verurteilt; ;I, der Frauen erhielten Strafen 

von weniger als 5 Jahren. während fast 60% der Männer zu Freiheitsslrafcn von 

mehr als 5 Jahren verurteilt wurden. Prace)us errechnete eine Differenz von 4 Jahren 

und 8 Monaten <.wischen den durchschnittlichen Strafen aller 1980 in Nordrhein­

Westfalen wegen eines Töcungsdeliktes verurteilter Personen und den Strafen der 
verurteilten Frauen. 
Tun (hnen die Männer schon leid, die in Verdacht ger<!ten, ein Tötungsdelikt 

begangen zu haben? Sind nicht doch die Männer diskriminiert, wie Geißler und 

Marißen behaupten: Und was ist mit der These, Frauen wiirden vor allem für die 

Delikte hart bestraft, die üblicherweise von Männcrn begangen werden?" 

Kehren wir zurück zum A usg311gspunkt: Was wird Männern vorgeworfen, wenn sie 

wegen eines Tötungsdeliktes verurteilt werden. und für welche Handlungen werden 

Frauen bestraft? Gleichen sich die Vorwürfe und wenn nein. erscheinen unter­

schiedliche. auch härtere Reaktionen .gerecht<? Und was macht eigenrlich die 

,Häree, aus: die Höhe der Strafe oder der strafrechtliche Vorwurf oder vielleicht die 

Verweigerung strafrechtlicher Entlastung? Und schließlich, gibt es nicht auch 

diskriminierende Entschuldigungen? 

5 ßecker. Gunrer/Groß. Manfr~J, '9So, Moru- und TOlSchlag,dclik,e In Btrlin (Wo .. ) '967 biS '976, m: 
ßcrJiner S .. ""ik. Her. S/1980: PrlccJus, Mich.d '986, J','lord- und TOlschlagss<':!IIs<ik d,., llll JahT 1980 
In Nordrh"m-WcS(fal"rl Verurt,' ilt en. NS,Z ' 986. ll-24: Sessar. Kbus, 1979,3 .•. 0., Fn. J . 

6 Beckcr/Groß ... 1. 0 ., Fn . S, SeIlt 174 : PraceJIl$ 3 .•. 0., Fn'5 ermlue!te 56%. 
7 Vgl. Scss '" Kla us, 19793, Über die "~rschledcn. n AU ssICh"'n, Opf~r tm n gew.ItH mm TOlung 7.(1 

w~rdm > In: Das V.'brec hen.opler. Bochum '979. JO', )08. der bezogen auf die veruneihm, vollcnJ~len 
Dclik,c cln,' n An.eil vOn 86% <nmue!! h3(. 

8 Becker/G roß 1980 :\ . a. 0., Fn. S. 
9 SC".r •. •. 0 ., Fn. J : Ikckcr/Groß • . a. 0 ., J'n. 5: Rasch. Winfncd '97 5, Tö(U n gs~clikle In : I-{ondwöner­

budl der KriminologI e, Berlin 1975. )0-)98; Rode, ITmg.rd/Schcld, SiegEn.cl, '986, SozI>lprognme bel 
To<ungsdeliktcn, Bulin 1986. 

10 ß ecker/Groß; Pracc,us •. 3. 0 ., Fn . 5. Roue/Scheld a. a. 0 .• Fn. 9. 
I J Hoflm:utll·ßuS<,mell«. 0.1., 197J, Th,· N , 'urc of fem,le C rHmn al i,y. In : !s;ue, 1[\ CrJlrnfiologr. Vol. ff, 

' 97}, SClt~ "7-1 p: Gip<ef, Diclhndc. 1978. Dcvlanz "Is Probl~mlö, u(lg , In : Krm\lnolog"dlcs J omn.l. 
1978. SeIle }Ol-)OS. 
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J. Die eigene Untersuchung 

Geht man, wie ich dies eingangs bereits angedeutet habe, von der weitgehenden 
Unvergleichlichkeit der Geschlechter im Bereich der verurteilten Tötungskriminali­

tät aus, dann legt dies nahe, eliminierbarc Unterschiede in der Struktur des Daten­
materials soweit möglich zu vermeiden, um die Vergleichsmöglichkeit in einem 
gewissen Sinne ersr herzustellen. \'(Ijr haben dies in der Untersuchung auf zweierlei 

Arten versucht: 
I. durch die Beschränkung der Untersuchung auf emen Kriminalitätsbereich, näm­
lich die als Tötungsdelikte definierten und verurteilten Taren, 

2. durch die Beschränkung auf eine ganz spe:t.ifische Täter-Opfer-Be"liehuflg, näm­
lich die zwischen erwachsenen Männern und Frauen. 

Dl Männer statisrisch zehn mal häufiger wegen eines Tötungsde1ikrcs verurteilt 
werden, haben wir aus arbeitsökonomischen Gründen bei den männlichen Tätern 

eine Zufallsstichprobe gezogen (jedes 10. Uneil), bei Frauen dagegen alle Urteile 
einbezogen. Insgesamt liegen der Untersuchung die Daten von 84 männlichen und 

93 weiblichen Tätern zugrunde, die zwischen 1975 und '9S5 wegen Mordes oder 
Totschlags verurteil! wurden. Die Untersuchung umfaßt Urteile aus 9 Bundeslän­
dem. Die Urteile wurden uns vom Bundesjustizministerium zur Verfügung ge­
stellt. 

Meine erste Feststellung über die Benachteiligungen von Frauen im Rahmen der 
verurteilten Törungskriminaliuit führt allerdings nochmals weg von einer Gegcn­
übers(ellung der Taten und Täterinnen und hin zu Bekanntem, das Lu erinnern 

trotzdem lohm: Die weitesrreichende Benachteiligung ergibt sich aus dem Opfersta­
tuS von Frauen. 
Berücksichtigt man, daß wir nur :/" der Taten männlicher Verurteilter einbezogen 
haben, dann läßr sich begründet vermuren, daß auf 11 Frauen, die von eine.m Mann­

mit str:lfrechdichcn Konsequenzen - gelotet wurden, nur ein torer Mann kommt, 
der Opfer einer Frau wurde. Und selbst bei den Taten, die von den Gerichten als 

bloß versuchte Tötungsdelikte definiert wurden, sind Frauen 6,5mal häufiger Opfer 
von M:innern als umgekehrt. Hinzu kommt noch eine besondere Form der Benach­
teiligung: 'I. der Frauen kennen ihren Täter bum oder gar nicht. Sie hlben, mit 
anderen \'{Iorren, keine Chance, sich zu schützen, und sie haben auch nicht zur 

Konfliktenmehung beigetragen. indem sie in eine Beziehungsdynamik verstrickt 
waren, an der Titer wie Opfer beteiligt gewesen sein könnten. Sie sind schlicht 
Opfer männlicher Gewalt, nicht selten sexueller Gewalr. Etwa jeder 5. Tater hat bei 

der Tat, so wie sie das Gericht beschreibt, auch irgendeine sexuelle Absicht 
verfolgt. 

Meine zweite Behauptung einer Benachteiligung von Frauen im Rahmen der 
Törungsdclikte mag wie ein absurder Zirkelschluß klingen: Frauen sind dadurch 
benachteiligt, daß sie sehen vor Gericht stehen. 

Das heißt, ihr Leben, ihre Konflikrlagcn, ihrE' Morive sind sehr viel weniger Teil dcs 
,Gerichlsallrages< als Verhaltensweisen von Männem; Männer prägen das Bild der 
Richter, ihre Handlungsweisen sind den Richcem vertrauter, die der Frauen dagegen 
fremd. Wir müssen uns in diesem Zusammenhang nur klar machen, daß z. B. in 
einer Stadt wie Bremen statistisch nur einmal im Jahr eine Frau vor Gericht steht, 
die ihren Mann wirklich gerötet hat, in der gleichen Zeit werden aber J 2 Män­

ocr verurteilt. Meines Erach[Cns hat dies zwei diskriminierende Auswirkungen 
auf Frauen, die töten. Einerseits macht sie diese Form der Abweichung zum isolier­
baren Monsrer. Die Berichte in Zeitungen scheinen mir ein gutes Beispiel hierfür, 
oder auch Mergens denkwürdiger Satz; ,Frauen können grausamer sein als 

)11 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1990-3-318 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 20.01.2026, 06:01:14. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1990-3-318


Jll Männer<". Dies schließt ~ndererseits nicht aus, daß Frauen, die ,unbekannten 
Wesen<, das ,andere Geschlecht<, zwar ,besser wegkommen, als Männcr, gleichzeitig 
könnten sie abcr schlechter wegkommen als es ihrer Konflikdage entspräche, wenn 
diese nur als kollektive zu erkennen wäre. 
Hinzu kommt, daß eine angeklagte Frau fast immer auf männliche Richter treffen 
wird . Das begrenzl die Möglichkeiten des Verstchens, genauso lVie SchichtUnter­
schiede die Verständigung behindern. 
Ich möchte meine weiteren TIlesen über die Benachteiligungen von Frauen im 
Bereich der verurteilten Tötungskriminalität an "lwei l3cispidfällen deutlich machen, 
die ich in Teilen einander gegenüberstelle. Ich zitiere aus den U neilcn. Ich nenne die 

Täterin ,Mari:!< und den Täter 'Jo~ef.. Die beiden Fälle sind durchaus typisch: 'I, 
aller von uns untersuchten Tötungsveruneilungen spielten sich im Rahmen sog. 
,Liebesbe~iehungen< ab (67,2 %); fast 80%, wenn Frauen die Täter waren (78,5 %), 
immerhin die Hälfte bei den männlichen Tätern (P,4%). In mehr als der HäUte 
(53%) dieser sogenannten >Liebesbeziehungen, kam es nach den Feststellungen der 
Gerichte zu Mißhandlungen der Frauen, etwas häufiger, wenn die Frau die Taterin 

war (57% gegenüber 45,5% bei männlichen Tätern). 

A) Die BeZIehungen 

fALL A: Im AugtHl lernte Mana den Kraftfahrer Karl-Helnz kennen. Er wollte 
SIch ihretwegen scheIden lassen. Ihre gute BeZIehung wurde aber durch eme extreme 
Eifersucht des Karl-Hemz, die Hch unter Alkoholemf/llß auch In ma,SS/ven Ttitlich­
ketten ;:illßerte. gestört. Wie sc/Jon früher eine Frelmdin und seme Ehefrau bedrohte 
und schlug er dann auch Mana. Sie wollte Sich deshalb mit Tabletten und Gas das 
Leben nehmen lind trennte SICh vorübergehend von ihm. Belde versohnten suh 
Jedoch Wieder Imd be~ogen eine gememsame Wohnung. 
FALL B: Josef führte zunächst eine harmOnische Ehe, die Jedoch später dadurch 
getrübt wurde , daß Stch seme Frau Immer mehr dem Trunke ergab und bald den 
Haushalt, aber auch ihre Körperpflege ITrImer mehr vernacblämgte. Ihre Fa rn die litt 
da nm te r. Zltmal He Uzunisch und zänkISch wurde, wenn sIe ge/runken hatte. Josef 
wußte su;h nicht anders zu helfen, als seme, vom Hausarzt als seTlSibel gekennzf?lch­
neu: Frau Immer wieder zu verpriigeln. wenn SIe es WIeder zu arg getneben halle. 
Dabei schlttg er auch mIt den Fäu5ten 2U. Er hatte mll seinem Vorgehen Insofern 
Erfolg, als suh seme Frau nach Jeder Tracht Prügel zusammennahm, um dann 
allerdings WIeder rückfällig ZI< werden . Der Hausarzt stellte bet ihr WI.ederholt 
BlutergiiHe und eznmal auch em bUzugeschlagenes Auge als Folge der ständigen 
Mißhandlungen fest. Einmal prügelte losef seme frau derart, daß Sie SIch eme Rippe 
und emen Ellbogen brach. Ein allderes Mal Tlchtete Jos ef, der selbsl gelegentlIch über 
den Durst trank, seme Frall derart zu, daß Sie mehrere Wochen bettlAgeng war. DIe 
geschlechtlichen Beziehungen ZWISchen den Ehegatten litten dltrch die Tmnhucht 
der Frau sIßrk. Ihre ungepflegte Erschemung, der durch den Alkoholgl.'nuß hervor­
gemfene GeslChtsausscbkg und ihr SIßrker Körpergeruch slleßen Josef ab. Gegen­
über dem Hausarzt äußerte er 7vleJerholt, daß man Sich an semer Frau >nIcht mehr 
begeIStern, könne. Davon abgesehen, waren die BeZIehungen noch dadurch bt:lasut, 
daß Josef gewisse Praktiken wünschte, mu denen seme Frau nICht elnvl.'YSlanden 
war. Eine gewisse ET5atzbefnedigung fand josef In der Lektüre pumugrafi:;~hl:r 
Hefte . Sem Groll machte SICh nicht nur In Mißhandlungen, sondern auch 11l 

12 Mergcn , Arm.nd, Die KriminologIe, München 197&, Smc 21j. 
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wiederholten Äußemngen gegenüber dem Hausarzt Luft, er werde seine Frau eines 
Tagt> noch t015chlagrn . 
U neilsbegründungen, das 7.eigen diese Beispiele, sagen vermutlich mehr über die 

Richtenden und deren Begründungsmusler a.ls über die T:tr. In Gerichtsurceilen 
werden menschliche Handlungen konstruiert im Hinblick auf ein Ziel: die 
- rerrospektive - Begründung eines gefällten Urteils. Man könnte die Urteilsbe­
schreibungen luch als Projektionen der Richtenden begreifen und beschreiben. Ich 
habe dies - vor!:iufig - nicht getan, obwohl sich so sicher eine Innenansichr einer 
männerbündischen Gesellschaft entwickeln ließc: Denn nur bei 6 von J 74 Urteilen 
waren mehr Frauen als Männer beteilige, aber in einem Drittel der Fälle ausschließ­
lich Männer. 
An den oben dargestellten Urteilen fallen sehr unterschiedliche Verhaleenswerrun­
gen auf, und zwar nicht nur zwischen der weiblichen Täterin und dem männlichen 
Tater, sondern auch zwischen dem männlichen Tater und seinem weiblichen Opfer: 
Während die Ehefrau sich "der Trunksucht ergibt/<, rrinkt Josef, wie wir beiläufig 
erfahren, ~selbs( gelegentlich über den Durst •. 

Die DafS[ellun~ weiblicher Opfer folgt h~ufig einer Maxime, die wir aus Vergewal­
ligungsverfahren kennen : ,blame ehe vlctim,'l. Dies ist auch dann 1.U beobach(en. 
wenn die weibliche Taterln gleichzeitig Opfer ihres Opfers isc. Die Entlastung des 
mannlichen Täters wird über Verhal(ens- und Persön!ichkeitsbesehreibungen der 
Opfer gesucht: Die Ehe.f rau vernachlässigt sich. iSI launisch und zänkisch, so daß 

sich Josef nicht mehr anders zu helfen weiß als wzusehlagcn. Oder: Die geschlecht­
lichen Beziehungen liuen unter der Trunksucht und dem Körpergeruch der Ehe­
frau, nicht aber darunter, daß Josef gewisse Praktiken wi.m~chte (meine Phantasie 
kennt keine Grenz.cn und iSI auch schon geneigt, sich dem Suff LU ergeben). Dies 
bel:tSeet die Beziehung nur zuslilzlich und erscheint nachgerade als folge des 
Verhaltens der Ehefrau. denn der arme Josef finder - man ist geneigt zu ergänzen: 
leider nur - eine gewISse Ersatzbefriedigung in der Leklüre pornografischer 
Hefte. 
Alle diese Beschreibungen machen nur Sinn, wenn sie Frauen beschreiben. Welche 
Frau könnte dadurch in ihren Aggressionen entschuldigt sein, daß ihr Mann 5JCh 

vernachlässigt. Und auch Attribute wie .Iaunisch, und .zänkisch, scheinen in diesem 
Zusammenhang wie selbstverständlich Frauen zu beschreiben. Beschreibungen, die 
sich auch bei der Attribuierung weiblicher Tälcrinnen wiederfinden. 
Andererseits v(,rfällt die Sprache in eine Distanz zum Handelnden, sobald es um die 
Beschreibung der Mißhandlungen geht. Eines der sprachlichen Minel, vom Han­
delnden abzulenken - und so keinen Vorwurf aus den Handlungsbcschreibungen zu 
machen -, ist die Voranstellung des Satzobjektes und die passivische Formulierung 
der Handlung. So heißt es niche: Er schlug Maria wie er scbon früher eine Freundin 
und seine Frau geschlagen haue, sondern es heißt: Wie schon früher eine Freundin 
und seinc Frau ... schlug er auch Maria. Eine solche Ein leitung läßt uns auf eine 
Handlung der an den Sat2~nf:lng gestcllten Personen warten: Was haben die frühere 
f.reundin und die Ehefrau getan? Sie wurden geschlagen. Damit wird erreicht, was 
sich bei der Beschreibung von Josefs Verhalten noch deutlicher zeigr: es wird 
- klammheimlich - die Verantwortlichkeit von der handelnden Person weggenom­
men , Ein lnderes Mitte! ist die Verknüpfung von Erklärung und Handlung : Er 
wußte sich nicht anders zu helfen, deshalb schlug cr sie. Oder sogar von Handlung 
und Handlungscrfo!g: Er hatte mit seinem Vorgehen insofern Erfolg. als sich seine 
frau nach jeder Tracht Prügel für einige Tage zusammennahm, dann aber wurde sie 

'} Abo!, Man. Hcnrleete. Vergew.JlIgung. Weonhc,m 1988. 

lJ) 
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]24 rückfällig. Nicht Josef trägt die Verantwonung für sein Schlagen, sondern seme 

E.hefrau für den Rückfall. Und für Josef! 
Der gesellschaftliche Konsens, der hier 1oUOl Vorschein tril(, lauter, daß Frauen: 
Ehefrauen, Geliebte, Mütter für das Verhalten »ihrer. Manner Veramworlung 
tragen . Überspitzt: Hätte sie ihre Verantwortung wahrgenommen, nicht getrunken, 
stch gewaschen, sich seinen sexuellen Praktiken nicht widersetzt, wäre es mit ihm 

auch nicht so weit gekommen. 
Gleichzeitig {allt auf, daß das Gericht ganz offensichtlich d~s Gdühlleiter, die Frage 
der ,Schuld , an der Konfliktentslehung (an der ganzen Misere) entscheiden zu 
müssen oder zu sollen . Mag sein, daß dies der Verceidigungsstrategie des Taters 
enlspricht, mag sein, daß das Gericht durch diese An der Beschreibung, die ja :Im 
Urteil nichts ändert, die Akzeptanz des Urteils beim Täler erhöhen will. Dann wäre 
zu prüfen, ob Frauen sich eher ,schuldig, fühlen und deshalb die ,Schuld, nicht auf 

andere schieben . Jedenfalls fällt auf, daß in den Urteilen in der Regel kein Platz ist 
für die Dynamik und Ambivalenz des Konflikts. Nehmen wir es denn als Spezifik 
der rechtlichen Konstruktion der Wirklichkeit, die Widersprüche und Brüche nicht 
zuzulassen scheine und nach eindeutigen Bewcnungssiwationen schreit. In aller 
Eindeutigkeit : Mit Tätern und Opfern, Titer-Opfern, Opfer-Tätern (Chrislina 
Thürmer-R.ohr) und Opfern der Opfer. Man kennl schließlich das Leben . Wäre 
noch Zu ergänzen, daß man als M:mn das MannerIeben kennt. Die Psyche von 

Frauen ist hinter dem Richtertisch wahrscheinlich genauso unergründlich wie am 
Frühstückstisch . 

B) D,e Tat 

FALL B: AT/gesteht> der mchundenwollenden Vorwü.rfe semer Ehefrau und des 

abstoßenden Bilde>, das sie bot, verlor lose! die Beherrschung. Er versetzte ihr einen 
Schlag Ln da; GeSicht, so daß SIe aus dem Sessel auf den Boden fiell<nd dort duf dem 
Rücken liegen blieb. In dieser Lage versetzte ihr der Angeklagte heftige FauSBchläge 
m das Geslcbt und gegen den Leib, trat mit semen /l.i/cklen, aber mIt Ha.usplIntoffeln 

bekletdeten Füßen gegen sIe und sprang schließlich mIt belden Belilen meJJrfach auf 
ihr herum. In semer entfesselten WUl ergnff 1:7 endlich eme Flasche oder emen 
anderen Gegel15tand und weß diesen mehrmals mIt aller Krafl derart gegen und zn 

ihr Geschlechtsteil, daß die hmure Scheidenwand alt! eme Strecke von etwa 10 cm 
emriß und außerdem noci> folgende Verletzungen e1llstanden : Durchriß des Dltm­

mes, Durchriß drs Scbetdcnmuskds. ZerJel"l.ttng der scheldenbenaclJbdrLen After­
und Maudarmwandung, Durchyiß der unteren Scheldcnwtlnd und - etwa In Höbe 

der beidselltgen Danrtansätze - Je ein blind tm Beckenboden endendes Loch von 
etwa l an DurchmeHer und </ cm Tiefe . 
FALL A: Im WohnZImmer kam es ZII einem he!tlgen Sm;>/!, weil Marla die ttI.< 
unbercehttgt empfundrnen Vorwiirfe des eifer;iichugen Karl-Hemz nicht hinnahm. 
Er wu.rde d/~ch handgreiflich und scMug die SIch wehrende Angeklagte. Als Karl­

Heinz die durch die laltmarke Au,eznandenetzung wachgewordenen Kinder hörte, 

gzng er auf den Flur hinaus. Dtr Angeklagte memtc, eLn ängstliches .mcht, Hemz" , 
ihres Sohnes Michael Z/{ hören, befürchtete eme Bedrohung ihrer Kinder durch Karl­
Hemz, holte em DekoratlOnsmeSSl!r mll ca . .10 an langer Klinge, das zn emer Schetde 
an drr Wand hmg, und lief dam/./ In den FIt,r. Obwohl SIe dorl keine bedrohljche 
SituatIon für ihre Kinder vorfand, stach sIe mll dem Messer I:tIlma[ altf den 

Oberkörper de, vor ihr stehendeT!, iiberraschten Ka.rI-Helnz ein. 
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C) Ntlch der Tat 

FALL A: Nachdem Karl-He/TIz von emem Lungen-Herz-Stlch getroffen, blutend 

zusammenbrach, alarmzerte MaY/a die Feuer-tJ)chr. 
FALL B: Nachdem lose{ seme Fr/ll~ In dieser WeHe etwa 5 Minuten mlßhttndeh 
hatte, ließ er ste auf dem Tepptch liegen. setzte Sich Wieder In den Sessel und sah Sich 
den SpIelfilm biS zum Schluß an. DabeI verspürte er nach der Aufregung Imd 

Anstrengung Herzuhmerzen. Nach dem Ende des Films hob er seme Frau auf, trug 
He Im gememsrtme SchlafZImmer, legte sIe dorl unbekleIdet In ihr Bet/und deckte >IR 

zu. Danach ging er ebenfalls zu Betl, weinte mfolge der d"rch den Vorfall hervorge­
rufenen Gemütsbewegung und "Mief schließlich em. Wahrschemlich war die Frau 

schon tot, als losef sie aufhob und inS BeLl [rug. 

D) DU! TötungsabsIcht 

FALL B: Infolge semer Trunkenheit Imd semes Affektes hatte losef trolz der 
schweren Mißhandlungen nltt emem tödlichen Ausgang mcht gerechnet. Es ließ Sich 
mchl feststellen, daß er. als er seme Frau InS Bell trug, die Schwere ihrer Verletzun­
gen oder gar ihren Tod schon kannte. Trotz semer Trunkenhetl und semes Affektes 
hätee er vorlJer>ehen können. daß die überaus schweren Mißhandlungen geeignet 
waren, den Tod seiner Ehefrau herbeIzuführen . 
FALL A: MaY/,,- wollte Karl-Hemz zl/m/llde5t verletun. In ihrer Erregung un.d 
alkoholisclJen Beel1lflussung war He al/eh mu dem Tod ihres Freunde5 emverstanden. 
Sie hat ihren Freund mll bedingtem Tötungsvorsatz getölet. 

Es gibt nur eine rechtlichc Kaccgorie. die die Brut~lität der Tathandlung selbst 

beschreibt: die grausame, das Opfer absichtlich quälende Tötung. die als Mord gilt. 

Sie ist in unserer Untersuchung nicht aufgeraucht, obwohl es viele ahnliehe F:iIIe 

gab. Sie häete auf Josef auch keine Anwendung finden können. denn sie würde 

voraussetzen. d~ß Joscf bei seinen Handlungen den Tod seiner Ehefrau wollte oder 
billigend in Kauf nlhm. Davon aber ist Jas Gericht nicht ausgegangen. So bleibt der 

Frauenhaß. der sich in der Tar:\usführung enrlädt. ohne Einfluß auf das Unwenur­
teil, wenngleich er - vorgeblich oder tatsächlich, wir wissen es nicht - die Höhe der 

Strlfe besrimmen soll. Das gilt {Ur die erschreckend häufigen Verletzungen der 

Genitalien von Frauen, in denen, so scheint es, die Weiblichkeit selbst zerstört 
werden soll. 

Ich erwähne dies hier, weil es andererseits eine Kategorie gesteigerten Unrechts gibt. 

die nach den Ergebnissen unserer Untersuchung rypischerwcisc bei Taren von 

Fr.luen. und hier noch in besonderem Maße bei Taten gegen ihre Ehemänner oder 
GeliebteIl. eingreifr: die heimtückische Tötung. Ein Viertel aller Taten, die Fr:men 

an ihren Partnern begangen haben, wurde als (heimruckischer) Mord eingcs!ufL, 

unabhängig vom Ausgang der Tat (17 von .1.1 Mordveruneilungen halten den 
Parmer als Opfer); dagegen sollen nur ';, der Tö!ungsdelikle von Männern an ihren 

Geliebten oder Ehefrauen ,Mord, gewesen sein. V. aller Mordveruneilungen von 

Frauen beruhen auf dem Merkmal der Heimtücke'" auf dem Vorwurf des nicht 

offen feindseligen Angriffs, der sich für Frauen ganz. offensichdich von selbst 

verbietet. 

Es gibt auch nur eine KlHegorie, die das Verhalten nach der Tu, den Wiedergutrna-

'4 Siche d •. 7.U schon junger. IIb. Gcschlcchtsspezj(j",he Rcdusprechung beIm Mordmer~"'al der .Hclm­
lucke., STREIT, Hd, 1. '984. Sellt 35-41; Ob"rlics. D.lgm~r/Gi escn, Ros,. Die männliche Regel und 
ihre Unanwendbnrk.!! .u! Frauen, Anmerkung zu den Uneilc" der loGe r:r~nkiurl und OJdonburg, 
STRE1T, Hef, I, '986, Se". 'I H. und Hel, I, '986, SC!!< 50(!. 
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]26 chungsversuch, str.1fmindernd berücksichtigr: der Rücktritt vom Versuch. Auch auf 
ihn sind wir in unserer Unrersuchung nicht gestOßen, obwohl viele Frauen, offen­
sichtlich erschrocken über ihre Tat, Hilfe geholt haben. Aber auch die Vorschriften 
über den Rücktritt vom Versuch hätten Maria nicht retten können, denn das bloße 
Hilferufen reicht nicht. Zynisch könnte man sagen, daß dies ebenso an den 
rechtlichen Kategorien liegt, wic die Tatsache, daß Joscf dafür belohm wird, daß er 
sich nicht weiter um seine Frau gekümmert hat. Er beweist damit, daß er nicht mit 
dem Tod seiner Frau gerechnet hat, also gar nicht bedingt vors:it7..Iich gehandelt 
haben kann. Dabei kommt ihm zu Hilfe, daß er seine Frau schon so viele Male 
vorher geschlagen har, ohne daß sie geswrben ist. Und gerade dieses Mal ist er, so 
scheim uns das Gericht mitteilen zu wollen, selbst so arm dran, er hat Hcnschmer­
zen von der Aufregung und der Anstrengung und weint infolge der Gemütsbewe­
gung. Am Ende schläft er ein, wie ein Kind - und wie viele der Männer, die Frauen 
getötet haben. Joscf schließlich, den Mann, entlastet auch seine Trunkenheit. 
Maria, die Frau, entlastet ihre Trunkenheit nicht. Sie soll mit dem Tod ihres 
Freundes, den sie zumindest verletzen wollte, gerade deshalb einverstanden gewesen 
sein, weil sie betrunken Wlr - sic hat es, das will uns d~s Gericht wohl andeuten, 
(betrunken wie sie war?) nur nicht gemerkt. Schließlich, das mußte sie wissen, 
können Messer Menschen tödlich verletzen . Schläge, Fausthiebe, Fußtritte, das 

wußte Josef, führen dagegen nicht zwangsläufig zum Tod. 
Tötungshandlungen von Männern sind, im doppelten Wonsinn, körperliche Ge­
walt. Männer brauchen keine Waffen, wenn sie Frauen angreifen. Fase die Hälfte der 
Delikte werden sozusagen ,mit bloßen Händen< begallgen. Ganz anders bei Frauen, 

" von. 5 [<rauen ,bewaffnen. sich - denn sIe haben guten Grund, ,ihre. Männer zu 
fürchten. Gerade der Griff zur Waffe erhöht aber die Gefahr, daß die Gerichte, die 
7.ur Willenserforschung auf IndiLien zurückgreifen. - geschleclnsunabhängig'l - auf 
einen Töwngswillen rückschließen . Hier also liege die Benachteiligung VOll Frauen 
gerade in der Gleichbehandlung des Vorurteils, wer zum Messer greift, rechnet auch 
mit dem Tod . Ein Vorurteil, das unter anderem Einfluß nehmen könnte auf das 

durchaus erstaunliche Ergebnis unserer Untersuchung, daß so viel mehr Frauen als 
Männer wegen eines versuchten Töcungsdcliktcs verurteilt werden (54% 
der Frauen, aber nur 40% der Männer) . Sessar nämlich behauptete in seiner - nicht 
geschlechtsspezifisch unterscheidenden - Sludie, vor allem dcr Tatausgang nehme 
Einflug auf die Bejahung dcs Tötungsvorsatzes und erst an zweiter Sielle die Tatbege­
hung'6. 

E) Du recbtliche Bewertung 

FALL B: josef bat nch cme5 Verbrechens der Körperverletzung mLi Todesfolge 
5lra.fbar gemacht. 
FALL A: D,e geständige Mana 1$1 des Totschlags schuldig. 
Die Verneinung des Tötungswillens bei J osef läßt den Tod seiner Frau als fahrläs­
sige, aber nicht gewollte Folge seiner Handlung erscheinen. Ihm wird deshalb nur 
ein Körperverlelzungsdelikt vorgeworfen, während Maria der weitergehende Vor­
wurf eines Tötungsdeliktcs trifft. 
Diese unterschiedliche Bewertung dessen, was gewollt war, immer dann eine 
nachträgliche Zuschreibung der Richtenden, <"enn der/die Taterln nicht ausnahms­
weise den TotungswilJen einräumt, und zwar aktuell - denn J osef hat cs nicht 

's SC"S'aJ. Kl~us. '98 •.•. , . 0 .. Fn. l . 
,G Se"" 198, a. ,.0 .. Fn . J , S,'''< ISO. 
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geschadet, dem Hausarzt anzuvertrauen, er werde: seine Frau noch einmallOfsehla­
gen -, könnte sich vor allem bei der Einordnung nicht tödlich endender Angriffe 
deutlich zu Lasten von Frauen auswirken: Männer begingen Körperverletzungen, 

wo Frauen Tötungsddikte begingen. Unsere Untersuchung läßt hieriiber keine 
Schlüsse zu, denn wir haben Delikte nicht einbe7.0gen, die als Körperverletzungen 
verurteilt wurden. 

F) Der minder schwere Fall 

FALL A: Es handelt sICh bel Manas Tat um einen mmder schweren Totschlags/all. 
Es kann dahmstehen, ob He au/ Grund der MIßhllndlungen auf der Stelle zur Tat 
hingerISsen wurde. Denn die Besonderhellen lfI der Person der lel-Chl verletzbaren 
und gekränkten, stark gehemmten Angeklagten sowIe m ihrer Tal nach vorausge­
gangener beendeter AggreSSlon lassen den fall als einen sOYlSugen mmder schweren 
Fall erscheinen. 
Fall B: Ein mmder schwerer Fall der Körperverletzung mit Todesfolge liegt bel Jose! 
lIicht vor. Zwar war seme Tal eine nicht femliegende Folge der altf die Trunksucht 
der Ehe!rau zurückgehenden Zerrüttung der Ehe. Dieser losef entlastende Umstand 
WIrd Jedoch durch sein. geradezu beSlzalisches Verhallen gegen seine Ehefrau, die Ihm 
während der zwanZlgj(ihngen Ehe dreI K,:nder geboren hatte, mehr als wettge­
macht. 

G) DIe erheblich vermindem SchuldfähIgkeIl 

FALL B: Das Gencht hatlosef aufgnmd semer Trunkenhett erheblich venmnderte 
Schuldfählgkell zugebilligt. 
FALL A: D,e nICht altHchließbare erheblich vermmderte Schuldf,':l]/gkeu läßt die 
Tat als sonstigen mtnder schweren Fllll erschemen. 
Warum wird bei Josef ein minde{ schwerer Fall erwogen, ein Fall also, der, so die 
Rechtsprechung, in seinem Unrechtsgehalt deutlich von den durchschnittlichen 
Delikten abweicht? Doch nur, weil seine Frau eine Schlampe war. Und was bedeuret 
,nicht fcrn!iegend.: naheliegend, also eine in der VorstellungsweIl der Ricllter 
einsichtige Möglichkeit, etwll.S, was sie sieh vorstellen könnten zu tun, wenn sie eine 
solche Frau hätten? Und die Richter erlauben uns noch einen Blick ins Unbewußte: 
Der Wert dieser Ehefrau scheint in der Erfüllung ihrer Gebärp/lich! zu liegen - und 
sich darin zu erschöpfen. 
Anders bei Mafia: Ihr objektiver Konflikt, mit einem Mann zu leben, der sie 

mißhandelt, und in der akLuellen Tatsituation zunächst zu gl~uben. er wolle den 
Kindern etwas antun, wird nicht als Ausg~ngspunkt der Exkulp:l.Iionsüberlegungcn 
gewählt. Der Konflikt, in einer Mißhandlungsbe7.iehung zu leben, der ein ubiquitä­
rer gesellschaftlicher Kon/likt ist, wird personalisiert - rechtlich wird nicht auf einen 
bek:rnnten, erwarcbaren Konllikt reagien, sondern auf den - retrospektiv konstru­
ierten - Zustand der Betroffenen : Die Besonderheit in der Person der Angeklagten, 

die Tatsache, daß sie verletzbar, leicht gekränkt, aber s~rk gehemmt ist, sind Anlaß, 
die Tat in einem milderen Licht erscbcincn zu Jassen. Der Konflikt selbst, das Leben 
in einer Beziehung, in der Maria, zu Recht, Angst vor K~r1-Heinz hatte. wird 
bagatellisien, die vorausgegangene Aggression wird für beendet erkl~rt. 

Marias Fall ist typisch: Obwohl fast die H:ilfce aller Frauen (4 S.2 %), die wegen eines 
Tötungsddiktes verurteilt wurden, dieses Delikt im Umfeld einer Mißhandlungsbe­
ziehung begangen haben, gibt es keine rechtssichere Kategorie der Einordnung. Das 
Gesetz seibsl stellt z-wci Rechtfertigungsregeln auf: Handlungen aus Notwehr und 
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Handlungen im Notstand. Die Bejahung einer Notwehrsituation würde zum Frei­
spruch führen und konnte ~chon deshalb in unse(er Untersuchung nicht auftauchen. 
Ich glaube aber, und darauf deuten auch die in RechtsuitschTiften vcröffcndichten 
Urteile hin. daß die No!wehT in der Bewenung von Tö[ungshandlungcn mighandel­
tcr Frauen keine Rolle spielt. Auf einen Grund weis! das dargestellte Uneil hin: 

Notwehr ist nur die Abwehr eines gegenwärtigen, noch andauernden Angriffs in 
Veneidigungsabsichc. Definieren die Gerichte den Angriff, wie bei Maria, aus 
welchen Gründen auch immer als beendet, dic Gefahr als gebannt, dann ent(ällt das 
Notwehrreeht. Auch bei der Notstandsregelung wird eine gegenw:inige Gcfahren­

lage zum Anknüpfungspunkt gewählt, anders als bei der NOlwehr soll hier aber eine 
andauernde Gefahrensitua[ion ausreichen . Ocr BGH hat den Untergerichten in der 

Revisionsentscheidung Kappala'7 denn auch die Anwendung der Notstandsregelun­
gen auf mißhandel[e Frauen nahegelegt. ohne erkennbare Wirkung allerdings. In 
unserer Untersuchung war es bei Taten mit weiblichen Tätern in etwa einem Viertd 
der Fälle (1.3,7%, N = n) nach den Feststellungen des GeriChtes in unmiltelbarem 
Zusammenhang mit der Tat 'lU körperlichen Mißhandlungen der nterln gekom­
men, in (ast allen Filten (lt.S%, N = 20) schärzten wir die Siruation aufgrund der 
Beschreibung des Gerichtes so ein, daß die [-r;lU auch in Zukunft mit Mißhandlun­
gen zu reehntn habe. gleichwohl ist keiner F(au eine Notstandslage bel deT Tat 
zu!;ebilligt worden. In jedem Fall scheitern diese Kategorien, wenn sich die (miß­
handelte) Frau nicht zur Ta[ hinreißen läßt, sondern abwarcet, nachdenkt, vielleicht 

auch nur für sich und ihre Kinder Sorge ITlgt. 
Andererseits haben wir in unserer Untersuchung sehr wohl Kategorien ausfindig 
machen können, durch die die Gerichte Slrafmilderungen für mißhandelte Frauen 
erreichen. Wir haben 48 Mißhandlungsfälte gefunden. In 35 Fallen (72,9%) wurde 
der Täterin verminderte Schuldfähigkeit attestiert, in 24 Fällen wurde :thernativ oder 

kumulatIv ein minder schwerer fall des Totschlags angenommen (5°%). 2 J Strafen 
wurden zur Bewährung ausgesetzt (4J,7%) und in q dieser Fälle haben sich die 
Gerichte die Frage gestellt, ob die Tat durch Notwehr oder Notstand w rechtfeni· 
gen bzw. zu entschuldigen sei (31.) %), ohne dies zu bejahen. 
Diese Aufstellung macht deutlich, wie die Gerichte die Exkulpation mißhandelter 
Frauen im Bereich der versuchten und vollendeten Tötungsdelikte zu erreichen 

suchen: mit VOTliebe untcr Heranziehung der vcrmindenen Schuldfähigkeit. Dazu 
- alternativ oder kumulativ - über den minder schweren Fall des Totschlags. Ein Weg, 
der aber immer dann scheitern muß. wenn ein Mordmerkmal - heiße: Heimtücke -
bejaht wird. Zumindest die Entlasrung über den Weg der verminderten Schuldfähig· 
keit, die eine personifizieree tiefgreifende Bewußtseinsstörung voraussetzt, ist selbst 
diskriminierend . Man ist versucht, entgegenzuhalten, Angriffe mißhandelter Frauen 
auf ihre Mißhandlcr gehörten LU den bewußtseinsklaren Momenten. Der minder 

schwere Fall gilt, wie angedeutet, nicht in allen Fällen, und er anerkennt nur in seiner 

ersten Alternative den Mißhandlungskonflikl. Wie das Beispiel von Maria aber 
z.eigt, scheinen die Gerichte gerade bemüht, den Mißhandlungshintergrund z.u 
verschleiern und durch nichts den Eindruck LU erwecken, Törungshandlungen seien 

entschuldbare Reaktionen im Rahmen von Mißhandlungsbcziehungen. Schließlich, 
wo kämen wir hin, angesichts 4 Millionen mißhandelnder Ehemänner - so die 
unverdächtige Schatzung des Bayrischen Sozialminisleriums. 
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H) Strafzuml?S5l4ngserwägungen 

FALL B: Für Josef hllt das Schwurgericht berückslChugl, daß er mcht vorbestraft J5l 

ul/d Jahrelang umer der Trunksucht der Ehefrau gelitten !Jal . Andererse/J.s darf nicht 
außer Betracht bleiben, daß Josef :ielbst Im Alkoholgenuß mcht gerade mäßig war 
und In diesem Punkt kem gutes BeISpIel gegeben hat. Auch kann die an Roheu kaum 
zu I~berbletende Tal mehl als persönhchkellsfremd angesehen werden. Denn josef 
haUe seine Frau häufig und bruwl mißhandelt. Dtlß dies der falsche Weg W/I1', IOn He 

vom Alkohol abzubrmgen, hätte SIch ihm, der angeblich seme Fri:llt mmg liebte, 
tlufdriingen müssen . 
FALL A: Wegen ihrer hervorgetretenen AggressIOnstendenun braucht Mrma t1.lIer­
dings eine Warnung. Gegen He sprICht auch eme gewISSe Überlegung und Planung 
bel der Tatausführung selbst, zu der sIe erst das Messer von der Wand lmd alls der 
ScheIde nehmen ,md In emen anderen Raum gehen mußte. 
6 von r 0 Männern, aber nur ! von 10 Frauen sind vorbesrra f t , bevor sie das zur 
Verurteilung gelangle Delib begehen - und: die Vorstrafen von Männern sind 
gravierender, fast die Hälfte der vorbesmlfcen Männer, aber keine frau, war bereils 

früher zu einer Haftstrafe verurteile worden . 
Auch die Strafzumessungserw~gungen führen %1.1 seltsam anmutenden Gegenüber­
stellungen : Josef, der es gut meint, aber irn, in dem Versuch seine Frau durch Prügel 
vom Alkohol abzubringen; Maria, deren Aggressionstendenzen eine Warnung 
verdienen, die als planvoll und überlege h;l.ndelnd beschrieben wird, weil sie ein 

Messer von der Wand nimmt, während Joser, der 5 Minuten auf seiner Frau 
herumsprang, sie dann Stunden liegen ließ, sich solche symbolischen Bewe.nungen 
seiner Person und seiner Handlungen nicht gefallen lassen muß. 

I) Die Strafe 

jose[ wLrd wegen emer Körperverlctz1wg mu Todesfolge zu emer FreiheuSSlrafe von 
drei Jahren und sechs Monaten veru.rteilt. 
Manlt erhält eIne Freibellsstyafe von zwetJahren wegen Totschlags. D,e Strafe WIrd 
zur Bewährltng ausge:ietzt. 
Hier ist er: der von Geißler und Marißen nachgewiesene ,Frauenbonus<. In der Tat 
spricht in unserer Untersuchung vieles dafür, daß Benachteiligungen von Frauen 
tatsiichlich nicht gefunden werden können, wenn man sie ausschließlich in der Höhe 
des Stnfmaßes sucht. Nur, gibt es sie deswegen nichl, sind womöglich gar die 
Männer, wie Geißler und Marißen behaupten, sogar ,doppel[<, benachteiligt? 
Um an den Ausgangspunkt der Überlegungen "lUrückzukehren. Unsere Untersu­
chung gibt einige Anhahspunkte dafür, daß das Straf recht gegenüber Frauen 
(auch)'K im Bereich der Tötungsdclikle, und vor allem mit dem Ehemann oder 
Geliebten als Opfer, eher in seinem symbolischen Gehalt eingeselzt wird: versuch­
tes Törungsdelikt slau Körperverletzung. Mord sratt TOlschlag, keine S[rafminde­
nmg wegen Versuchs, keine Anerkennung der Notwehr- oder Notstandslage. Diese 
symbolische Bestrafung korrespondiere nicht mit höheren Freiheitsstrafen, wenn 
man die durchschnittlichen Freih.eitsstrafen vergleichT. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Unterschiede im durchschnittlichen Slrafmaß 
(Angaben in Monaten)'9 : 

,8 Vgl. S, ucr-Burgh .. dIZill, Fr,ucn on J~r Rcdmprcchung. Forschungsbt' flchtc des LanJ,'s NorJrh.,,"­
Westfalen, Opl,den 1984. 

'? Di~ T., belle b~riicks l C hllgl nUr die vtrhiillgt"n ,"'ligen Freihelt.5Slr>(en. gerechn~1 In Mon~,en. Bel einer 
Gcsam"'r3fe nbildUI g wurde dit .uf .I ... Tötung,clc!ikl cnlf>lIendt Einzclstr:ofc zugrunde gelegt. 

J 2 9 
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33° Tabelle I: 

Männer Frauen 

volltndeler Mord 123,4 (,S2,3) [10, 1 (164,4) 
vollendeter TotSchlag Ill~ I 66,9 

(kein mInder schwerer Fall) 
vollendeter Totschlag Im 60,4 )1,9 

minder schweren Fall 
versuchler Mord 84.5 56,3 (73·7) 
versuchter Totschlag 49.9 4 1 ,S 

(kein monder schwerer fall) 
versucht er Totschlag im 14.5 20,7 

minder schweren Fa" 

Anz~hl der Fälle 77 (84) 88 (93) 

Tabelle 1 zeigl sehr deUlliche Unrerschiede im durchschnittlichen Strafmaß von 

Männern und Frauen. Solche Unrerschiede in der durchschnit!lichen Beslrafung 

sagen aber noch nichts über den Einfluß des Geschlechtes au f die Höhe der Strafe 

(im Sinne einer Kausalität zwischen Geschlecht und Strafe). denn das Geschlecht 

könnte mit (anderen) Strafmindcrul1gsgründcn zusammentreffen. Es bedarf deshalb 
weitergehender statistischer Tests. 

Wir haben mit sog. Regressionstests, bei denen versucht wird, einen bestimmten 

Wen (hier : Höhe der Strafe) aufgrund eines VariablenmodeJis zu schätzen, ver­

sucht, den Einfluß des Geschlechts auf die Höhe der Strafe zu ermitteln. D;lS Modell 

beruht insoweit auf einer Annahme darüber, welche Etktoren das Strafmaß beein­

flussen; es ist nicht da.s Ergebnis, sondern das Postul:tl der Berechnungen. 
Bc[rachtct man nur den Einfluß d es Geschlechts auf die Höhe der Srra(e, so ist der 

Einfluß extrem signifikant . 

Konslame 
Geschlecht : weiblich 

Bestimmrheitsmaß : 

KoeffiZIent Signifikanz 

J,OO 

1,00 

N = J77 

Ein solches Modell erklart jedoch nur 9% der Varianz des verhängten Strafmaßes 

bei Tötungsdelikten . Wir haben dann in einem weiteren Modell 10 zusätzliche 

Variablen eingeführt. Wie die nachfolgende Tabcile zeigt, ist bei dieser Berechnung 

das Geschlecht selbst kaum noch signifikant. Gleichzeitig erklärt diescs Modell 

jedoch 6\% der Varianz . 

Man könnte desh~lb sagen : Frauen werden nicht begünsl igt. weil sie frauen sind, 

sondern sie sind mittelbar begünstigt, weil bei ihncn Faktoren häufiger vorliegen, 

Dic Ang,ben In Klammern v~rw('"en .ur d ,~ DurchschnllUlvurc, die Sich ergeben ""irden, wenn m:\n 
di~ le\)tn<bngc Frcihell,"r,le mll )00 Monaten ein rechnen wurde. Wir h,hen dies nur bedingl (ur 
geredllknlgr. Lcbcll$l:mglich wu,<l~ - mit l'lncr Au.m, hm< - Immer d.nn verhiln gt. wenn elf) vollende­
le, Mord bet \'oller Sehuldfilllgl<e ll angenommen wurde und d ie Veru,,,.jlun!; meht durch eon Jus<'ndg"­
rocnl er/olble. In die« ,. fä llen ISI Icbe nslän gli(,h die ZWlIIg .. nd "orgeschnebl' n~ Straf .. und ,I< ,olchl' 
- gegclluber elnU ~clligen Freihe, tsstrlfe - von e,gener Qul.litär. Duüb" hIn aus wurde noch In LW" 

wcllaen Fällen eIne lebenslängliche FreibOlt'$rrafe all.g,'Sprochcn. elnm,l fü r voll endeten Mord bel 
glclchzclll gl.:r Ann~hmc vCl,-nmdcner S~h u l df.ählgkcn, '"I,um ;lnderel1 iür ",'u""n \'crsuchlen Mord Lm 
Zusto nJ "oller Schuld f~htgkqt . 
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Tabelle 3' 

KoeffizIent Signifikanz 

KOnStlnle 132,1 I 1,00 

G eschlcc.ht: weiblich -1),79 0,90 

Gericht: Jugendkammer -5).2$ 1,00 

versuc.hte Tat -52,99 l,OO 

verminderte SchuldfällIgkeil -39,81 1,00 
Mord 58,73 l,OO 

minder schwerer TOlschlag -29,36 1,00 

Venmeilung In Miu:ilcrschaft 18,5 6 0,86 
abwelchende Tatdarslellung ".25 0,98 
Leugnen der TÖlungsabslcht -10,30 0,8, 
Vorstrafen belaslu ng 2,67 0,93 
Prüfung von NOlwehr/NolSland -14,65 0,89 

BeSlImmlhe'lsmaß: 0,65 N= '77 

die sich - für Männer wie für Frauen - allgemein günstig auswirken . Also selbst hier 
keine gescblccblHpezlJische Bevorzugung. auch kein Frauenbonus 'O, sondern unter· 
schiedliche Reaktionen auf unterschiedliche rechtliche Wertungen und unterschied­
liche tatsächliche Umsr:inde. 

10 Vgl. dazu lusfuhrlich Obcrl,,,,, Da!:",'" Auf J,., Such< n,ch dem F,aucnbonu< - B,·n.<n'ciligungcn von 
r:T>u~n bCI d~rV<run~ilung wcgm eme' TÖlunpddikIC', SlREIT. Heft 4. '989. Seile '3$-'4)' 

3]1 
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